
Vom Bundesrath über den Volks-Bundesrath
zum Bundesrath

Bundesrath – Volks-Bundesrath – Bundesrath

Statusdeutsche  sind  Deutsche  die  nach  dem  Selbstbestimmungsrecht  beschlossen  haben,  das
RuStaG 1913 und die  Reichsverfassung 1871,  Änderungsstand 28.  Oktober  1918 anzuwenden.
Statusdeutsche der BRD sind Staatenlose, die unter Betreuung stehen. 

Am  29.05.2008  trafen  sich  21  Statusdeutsche  in  Wolfen.  Es  wurde  entschieden  Ausweise
auszugeben,  die  Domain  reichsamt.info  zu  erwerben  und  das  Erbe  des  Bundesrath  als  Volks-
Bundesrath anzutreten. Herr Erhard Lorenz war die gestalterische und antreibende Kraft.

Am 14.06.2008 erste Tagungs-Einberufung mit den Antragsformularen, um den Volks-Bundesrath
zu gründen. 41 Statusdeutsche waren beteiligt. Die Entscheidung Zum Volks-Bundesrath wurde
getroffen, weil dieses wichtige Verfassungsorgan aus dem Volk erschaffen wurde. Es wurde der
Volkseid festgelegt und beschlossen.

Am 13.07.2010  wurden die ersten Reichs-Personenausweise erstellt,  gemäß dem Beschluß des
Volks-Bundesrathes.

Am 23. 05.2011 wurde das RGBl-1005232-Nr7-Uebergangsgesetz in Kraft gesetzt das am 23. 05.
2010 gegeben wurde. Zitat: zu Artikel 3:

Soweit in Gesetzen oder Verordnungen des Deutschen Reiches auf den Bundesrath verwiesen wird,
tritt an seine Stelle der Volks-Bundesrath.

Am 02.07.2011 wurde die erste Amtsträgerernennung durchgeführt – Staatssekretär des Innern
Herr Erhard Lorenz Staatssekretär der Deutschen Reichspost Herr Peter Glogau.

Am  25.09.2017  wurde  im  Bundesrath  und  Volks-Reichstag  durch  RGBl-1709171-Nr23  das
RGBl-1005232-Nr7-Uebergangsgesetz wie folgt geändert. Zitat: zu Artikel 3:

Soweit in Gesetzen oder Verordnungen des Deutschen Reiches auf den Volks-Bundesrath verwiesen
wird, tritt an seine Stelle der Bundesrath. Der Bundesrath besteht aus den Vertretern des Bundes,
die  den Interessen aller  Mitglieder  des  Bundes  gleichermaßen verpflichtet  sind.   Dies  gilt  im
Einzelfall  solange,  wie  das  jeweilige  Mitglied  des  Bundes  handlungsunfähig  ist,  mangels
reichsrechtlich  genehmigten  institutionalisierten  Organen.

Seit dem 29.05.2008 sind alle Ernennungen, Gesetze, Beschlüsse, Verordnungen, Erlasse, Behörden,
Institutionen, Reichs- und Staatsangehörige, Dokumente, Urkunden und Handlungen im Rechtskreis
des  Deutschen  Reiches  verbindlich  und  unumstößlich.  Diese  können  nur  durch  den  wahren
Bundesrath  sowie  dem  Volks-Reichstag  geändert  werden  (siehe  Artikel  4  und  5  der
Reichsverfassung).

Wer diese in Frage stellt, sich davon distanziert, die Verfassungsorgane diffamiert, verliert nach
allen  Regeln  der  Reichsgesetzgebung  die  bürgerlichen  Rechte  und  ist  somit  Rechts-  und
Geschäftsunfähig. Somit kann er nicht gewählt werden, nicht wählen gehen, keine Firma gründen,
keinen Verein gründen oder auch irgendetwas in Frage stellen. Er kann kein Amt annehmen und
darf auch nicht als Delegierter im Parlament mitwirken.  In unserem Fall steht ihm auch nicht das
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Recht zu, ein Volks-Büro zu führen.

Kurzerklärung erstellt durch das Reichsamt des Innern, am 21.06.2021


